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Beschlussvorlage
 
Vorlage: BV/0681/2025 Datum: 18.11.2025

Dezernat 4

Verfasser: 85-EB Stadtentwässerung Az.: 85/P/Pr

Betreff:

Sanierung von Regenwasserkanälen in der Straße „Unter der Fürstenwiese„, Koblenz-Güls

Gremienweg:
09.12.2025 Werkausschuss "Stadtentwässerung"  einstimmig  mehrheitl.  ohne BE

 abgelehnt  Kenntnis  abgesetzt
 verwiesen  vertagt  geändert

TOP  öffentlich  Enthaltungen  Gegenstimmen

 
Beschlussentwurf: Der Werkausschuss Stadtentwässerung beschließt die Sanierung von
Regenwasserkanälen in der Straße „Unter der Fürstenwiese“ gemäß dem beigefügten Plan Nr. B-
2/0085498
 
 
Begründung: Die Regenwasserkanäle in der Straße „Unter der Fürstenwiese“ (Baujahr 1964) sind 

aufgrund ihrer baulichen Schäden von der Schützenhalle bis zur Straße „Am Burgberg“ sowie die 

jeweils ersten vom Hauptkanal abgehenden Kanalhaltungen in den 5 Stichwegen zu sanieren. 
Hierzu wird der vorhandene Regenwasserkanal mit einem Durchmesser von 300 mm und 600 mm 
auf einer Länge von rd. 226 m und die Kanäle in den Stichwegen mit einem Durchmesser von 250 

mm auf rd.142 m durch den Einzug eines Liners grabenlos saniert.
 
Im Zuge der Baumaßnahme sind 10 Anschlussleitungen der Grundstücksentwässerung und 8
Anschlussleitungen der Straßenoberflächenentwässerung zu erneuern.

 
Mit den Bauarbeiten soll im Herbst 2026 begonnen werden. Die Bauzeit beträgt ca. 3 Monate. Die
Sanierung der Regenwasserkanäle erfolgt unter partieller Absperrung des betroffenen
Straßenabschnittes. Der Anliegerverkehr ist sichergestellt.

 
Die Baukosten, zuzüglich Nebenkosten, betragen 400.000 €. Hiervon entfallen auf die
Baunebenkosten rd. 40.000 € und auf die Baukosten 360.000 €. Im Wirtschaftsplan 2026 des
Eigenbetriebes Stadtentwässerung sind für die Kanalsanierung unter der Konto-Nr. 0085.498 Mittel
in Höhe von 400.000 € eingestellt. Für die Erneuerung der Anschlussleitungen der
Grundstücksentwässerung werden Mittel unter der Konto-Nr. 0071511 bereitgestellt. Für die
Erneuerung der Anschlussleitungen der Straßenoberflächenentwässerung sind entsprechende Mittel
im städtischen Haushalt bereitzustellen.

 
Ein Straßenausbau ist nicht vorgesehen. Für den Anteil der Straßenoberflächenentwässerung werden
wiederkehrende Straßenausbaubeiträge erhoben.

 
Anlagen: Übersichtslageplan

     Lageplan
 
Finanzielle Auswirkungen: keine
 
Auswirkungen auf den Klimaschutz: keine
 
 




